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Mitglieder der 
 
SportGemeinschaft Borken e.V. 
 
 
 
 
 

 

 
Einladung 

 
zur Delegiertenversammlung 2019 

 
 
Zur ordentlichen Delegiertenversammlung (gemäß § 12 der Vereinssatzung) der SportGemein-
schaft Borken e.V. am 
 

Freitag,  22. März 2019 – 19.00 Uhr, 
 

Clubheim NETGO-Arena – G.u.F.i. 
 

laden wir herzlich ein. 
 
TAGESORDNUNG 
 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
 

2. Feststellung der Tagesordnung 
 

3. Bericht des Vorstandes a) Vorstand 
                                             b)   Berichte aus den Abteilungen (auf Nachfrage) 
 

4. Kassenbericht 
 

5. Bericht der Kassenprüfer 
 

6. Aussprache über die Berichte 
 

7. Entlastung des Vorstandes 
 

8. Neuwahl 
des 2. und 3. Vorsitzenden, des 1. Geschäftsführers und des 1. Schatzmeisters ge-
mäß Ziffer 4 der Vereinssatzung 
 

9.   Wahl eines Kassenprüfers gemäß § 14 Ziffer 6 der Vereinssatzung. 
 

10.   Änderung der Vereinssatzung 
Im § 15 der Vereinssatzung (Aufgaben und Zuständigkeiten des Vor-
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stands) soll unter der neuen Ziffer 3 eingefügt werden: „Zur Wahrnehmung der Auf-
gaben und Pflichten zum Datenschutz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen 
Datenschutzbeauftragten.“ 
 

11. Information zur Neubaumaßnahme in der NETGO-Arena 
 

12. Vorstellung unserer neuen Tanzsportabteilung 
 

13. Anträge gemäß § 12 Ziffer 13 der Vereinssatzung 
 

14. Ehrungen 
 

15. Verschiedenes 
 
Anträge zur Delegiertenversammlung müssen dem geschäftsführenden Vorstand schriftlich und 
begründet bis vier Wochen vor der Delegiertenversammlung vorliegen, ansonsten gelten sie als 
Dringlichkeitsanträge, wenn die Voraussetzungen nach § 12 Ziff.13 der Vereinssatzung vorlie-
gen.  
 
Den Delegierten werden die zur Beratung der Tagesordnungspunkte erforderlichen Unterlagen 
auf den Abteilungsversammlungen übergeben. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Dr. Andreas Bohnenkamp    Johannes Fooke 
1. Vorsitzender     2. Vorsitzender 
 
 
 
Nach § 12 Ziffer 5 der Vereinssatzung stellen die Abteilungen nachstehende Zahl an Delegier-
ten (maßgeblich ist die Zahl der vom Verein im Vorjahr an den LSB NRW gemeldeten Mitglie-
der): 
 
Abteilung Fußball (einschl. Fußballjugend)  520 Mitglieder  12 Delegierte 
Abteilung Breitensport    557 Mitglieder  13 Delegierte 
Abteilung Tanzsport     264 Mitglieder    7 Delegierte 
Abteilung Tennis     101 Mitglieder    4 Delegierte 
Abteilung Radsport       80 Mitglieder    3 Delegierte 
 
 
 
 
 
 
 
 


